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Hundehaltung in der Baugenossenschaft Hagenbrünneli 

Mieter:________________________________________ 
 

Der Vorstand hat Ihr Gesuch vom_______ um die Erteilung einer Ausnahmebewilligung 
zur Haltung eines Hundes der 
Rasse: _________________________________  Geschlecht:__________________   

Alter: _________ geprüft und beschlossen. 

 
1. Es wird Ihnen auf Zusehen hin und unter den nachstehenden Bedingungen die 

Haltung des oben genannten Hundes bewilligt: 
 

2. Der Hund ist in der Siedlung an kurzer Leine zu führen; er darf keinesfalls 
frei laufen gelassen werden. 

3. Das Tier darf nicht zum Zweck der Versäuberung in den Wegen und Gartenanlagen 
der Genossenschaft herumgeführt werden. Sollte es jedoch passieren, dass der Hund 
in die Wiese oder aufs Trottoir macht, ist der Hundehalter verpflichtet, den Dreck zu 
entfernen. 

4. Im Haus, wie draussen darf der Hund zu keinen Belästigungen oder Störungen der 
übrigen Hausbewohner Anlass geben. 

5. Bei berechtigten Klagen über ungeeignete oder zu Beanstandungen führende 
Haltung des Tieres wird die erteilte Bewilligung widerrufen und die Entfernung des 
Tieres aus der Siedlung verlangt. Kommt der Hundehalter dieser Aufforderung 
innert kürzlicher Frist nicht nach, behält sich der Vorstand das Recht vor, allenfalls 
den Mietvertrag aufzulösen. 

6. Vor der allfälligen Anschaffung eines anderen Hundes ist erneut ein Gesuch 
einzureichen. 

7. Sie haften für sämtliche aus der Tierhaltung entstehenden Schäden. Aus 
diesem Grund müssen Sie für eine Haftpflichtversicherung mit Deckung von 
Mieterschäden besorgt sein. 

8. Durch Unterzeichnung dieser Bestimmungen erklärt sich der 
Gesuchsteller und Bewilligungsinhaber mit diesen Vorschriften 
einverstanden. 

Die Bewilligung erhält erst Gültigkeit nach Gegenzeichnung durch die Verwaltung. Vorstand 
und Verwaltung wünschen viele schöne Stunden mit Ihrem vierbeinigen 
FreundBaugenossenschaft Hagenbrünneli 

 

Datum:…………………………. Datum:…………………….... 
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